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Gesetzentwurf 
der Staatsregierung 

zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung der Sozialgesetze und ande-
rer Rechtsvorschriften 

A) Problem 

1. Das Gesetz zur Ausführung der Sozialgesetze (AGSG) trägt der aktuellen 
Zuständigkeitsverteilung hinsichtlich der Aufsicht über die Pflegekassen, 
die Landesverbände der Pflegekassen und den Medizinischen Dienst der 
Krankenversicherung noch nicht Rechnung.  

2. Art. 6 und Art. 13 Abs. 4 der Richtlinie 2006/123/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 über Dienstleistungen 
im Binnenmarkt (ABl. L 376 S. 36) – Dienstleistungsrichtlinie – verlan-
gen im Anwendungsbereich der Richtlinie eine Genehmigungsfiktion, 
wenn innerhalb angemessener Frist (maximal drei Monate) über einen 
Antrag auf Anerkennung oder Genehmigung nicht entschieden wurde 
und, dass Anerkennungs- und Genehmigungsverfahren über eine einheit-
liche Stelle abgewickelt werden können. Das AGSG enthält in 
Art. 112 ff. AGSG ein deswegen anzupassendes Anerkennungsverfahren. 

3. Das Gesetz über die Unterbringung psychisch Kranker und deren Be-
treuung (Unterbringungsgesetz – UnterbrG) verweist an mehreren Geset-
zesstellen auf die Vorschriften des Gesetzes über die Angelegenheiten 
der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FGG). Nach Art. 112 des Gesetzes zur 
Reform des Verfahrens in Familiensachen und in den Angelegenheiten 
der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FGG-Reformgesetz – FGG-RG) vom 
17. Dezember 2008 (BGBl I S. 2586) ist das FGG mit Ablauf des 
31. August 2009 außer Kraft getreten. An seine Stelle tritt ab 1. Septem-
ber 2009 das Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den 
Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG). Aufgrund 
dieser Rechtsänderung sind einige Verweisungen im UnterbrG auf das 
FGG entsprechend redaktionell anzupassen. 

4. Durch das Gesetz zur strukturellen Weiterentwicklung der Pflegeversi-
cherung vom 28. Mai 2008 (BGBl I S. 874) sind Verweise im AGSG auf 
das Elfte Buch Sozialgesetzbuch unrichtig geworden. Weitere redaktio-
nelle Änderungen des AGSG macht die Ablösung des Beamtenrechts-
rahmengesetzes durch das Beamtenstatusgesetz zum 1. April 2009 erfor-
derlich. Zudem ist das Gesetz über Zuständigkeiten nach dem Gesetz 
über die Alterssicherung der Landwirte und nach dem Gesetz zur Förde-
rung der Einstellung der landwirtschaftlichen Erwerbstätigkeit (ZustG-
ALG/FELEG) vom 7. April 1995 bisher nicht im AGSG enthalten, das 
alle bayerischen Ausführungsgesetze zum Bundessozialrecht zusammen-
fassen soll. 

Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und der Aus-
schüsse sind im Internet unter www.bayern.landtag.de - Dokumente abrufbar. Die aktuelle 
Sitzungsübersicht steht unter www.bayern.landtag.de – Aktuelles/Sitzungen zur Verfügung. 
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B) Lösung 

1. Für die Aufsicht über die Pflegekassen, die Landesverbände der Pflege-
kassen und den Medizinischen Dienst der Krankenversicherung wird die 
Zuständigkeitsverteilung zwischen den Staatsministerien für Arbeit und 
Sozialordnung, Familie und Frauen und für Umwelt und Gesundheit im 
AGSG festgeschrieben. 

2. Für das Anerkennungsverfahren nach Art. 112 ff. AGSG wird zur Um-
setzung der Dienstleistungsrichtlinie eine Genehmigungsfiktion einge-
führt und die Möglichkeit geschaffen, das Verfahren über eine einheitli-
che Stelle abzuwickeln. 

3. Das UnterbrG wird an die neuen Vorschriften des FamFG redaktionell 
angepasst. 

4. Das AGSG wird an die Änderungen im Elften Buch Sozialgesetzbuch 
und an die Normen des Beamtenstatusgesetzes redaktionell angepasst. 
Zudem wird zum Zweck der Rechtsbereinigung das ZustG-ALG/FELEG 
in das AGSG überführt. 

 

C) Alternativen 

Keine 

 

D) Kosten 

Durch die Änderungen ergeben sich weder für den Staat noch für die Kom-
munen noch für Wirtschaft oder Bürger Kosten. 
 



Bayerischer Landtag 
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Gesetzentwurf 
zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung der Sozial-
gesetze und anderer Rechtsvorschriften1)

§ 1 

Änderung des Gesetzes zur Ausführung der Sozialgesetze 

Das Gesetz zur Ausführung der Sozialgesetze (AGSG) vom 
8. Dezember 2006 (GVBl S. 942, BayRS 86-7-A), zuletzt 
geändert durch § 8 des Gesetzes vom 22. Juli 2008 (GVBl 
S. 479), wird wie folgt geändert: 

1. In die Inhaltsübersicht wird nach Art. 111a folgender 
Art. 111b eingefügt: 

„Art. 111b Zuständigkeiten nach dem Gesetz über die 
Alterssicherung der Landwirte und nach 
dem Gesetz zur Förderung der Einstellung 
der landwirtschaftlichen Erwerbstätigkeit“ 

2. In Art. 6 Abs. 5 Satz 1 werden nach dem Wort 
„Staatsministerium“ die Worte „und das Staatsministe-
rium für Umwelt und Gesundheit“ eingefügt und das 
Wort „überträgt“ durch die Worte „für ihren jeweiligen 
Zuständigkeitsbereich übertragen“ ersetzt. 

3. Art. 7 erhält folgende Fassung: 

„Art. 7 
Zuständigkeiten 

(1) Für die Sozialversicherung zuständige oberste Ver-
waltungsbehörde ist das Staatsministerium, soweit 
nicht Abs. 2 und 3 etwas anderes bestimmen.  

(2) 1Oberste Verwaltungsbehörde im Sinn des Fünften 
Buches Sozialgesetzbuch (SGB V) und anderer die ge-
setzliche Krankenversicherung betreffender Vorschrif-
ten ist das Staatsministerium für Umwelt und Gesund-
heit, soweit nicht Abs. 3 etwas anderes bestimmt. 2Die 
Aufsicht über die Träger der sozialen Pflegeversiche-
rung führt abweichend von § 46 Abs. 6 Satz 1 des Elf-
ten Buches Sozialgesetzbuch (SGB XI) vom 26. Mai 
1994 (BGBl I S. 1014), zuletzt geändert durch Art. 3 
des Gesetzes vom 30. Juli 2009 (BGBl I S. 2495), die 
zuständige oberste Verwaltungsbehörde nach Abs. 1. 
3§ 17 des Zweiten Gesetzes über die Krankenversiche-
rung der Landwirte (KVLG 1989) vom 20. Dezember 
1988 (BGBl I S. 2477, 2557), zuletzt geändert durch 
Art. 14a des Gesetzes vom 17. Juli 2009 (BGBl I 
S. 1990), bleibt unberührt.

 
1) § 1 Nr. 7 dieses Gesetzes dient der Umsetzung der Richtlinie 

2006/123/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
12. Dezember 2006 über Dienstleistungen im Binnenmarkt 
(ABl L 376 S. 36). 

(3) 1Die Aufsicht über die Landesverbände der Kran-
kenkassen und den Medizinischen Dienst der Kranken-
versicherung führt das Staatsministerium, soweit die 
Landesverbände der Krankenkassen gemäß § 52 Abs. 1 
und 4 SGB XI Aufgaben der Landesverbände der Pfle-
gekassen wahrnehmen und soweit der Medizinische 
Dienst der Krankenversicherung Aufgaben nach dem 
Elften Buch Sozialgesetzbuch wahrnimmt. 2Im Übrigen 
führt die Aufsicht das Staatsministerium für Umwelt 
und Gesundheit. 

(4) Die nach Landesrecht zuständige Stelle für die Be-
stimmung der Arbeitgebervertreter bei der Bayerischen 
Landesunfallkasse (§ 44 Abs. 2a Satz 2 Nr. 1 SGB IV) 
ist das für den Sitz der Bayerischen Landesunfallkasse 
zuständige Oberversicherungsamt. 

(5) 1Dem Landesprüfungsamt für Sozialversicherung 
im Staatsministerium obliegt die Prüfung der Ge-
schäfts-, Betriebs- und Rechnungsführung aller landes-
unmittelbaren Versicherungsträger, ihrer Verbände, der 
Kassenärztlichen Vereinigungen, der Ausschüsse und 
der Geschäftsstelle nach § 106 SGB V und des Medizi-
nischen Dienstes der Krankenversicherung. 2Die Kos-
tenaufteilung unter den Versicherungszweigen richtet 
sich nach den Prüftagen. 3Die einem Versicherungs-
zweig angehörenden Versicherungsträger erstatten die 
Kosten im Verhältnis der beitragspflichtigen Einnah-
men ihrer Mitglieder. 4Das Staatsministerium regelt das 
Nähere; es kann Vorschüsse anfordern und Pauschbe-
träge festsetzen. 5Das Staatsministerium kann dem 
Landesprüfungsamt für Sozialversicherung weitere 
Prüfungen, insbesondere von Dienststellen und Einrich-
tungen in seinem Geschäftsbereich übertragen. 6Die 
Kosten solcher Prüfungen setzt das Landesprüfungsamt 
für Sozialversicherung fest. 7Das Landesprüfungsamt 
für Sozialversicherung ist in der Durchführung seiner 
Aufgaben unabhängig.“ 

4. In Art. 10a Satz 2 werden die Worte „§ 121 des Beam-
tenrechtsrahmengesetzes“ durch „§ 2 des Beamtensta-
tusgesetzes“ ersetzt. 

5. In Art. 78 Abs. 1 werden die Worte „sowie nach § 92 
Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 SGB XI“ gestrichen. 

6. Nach Art. 111a wird folgender Art. 111b eingefügt: 

„Art. 111b 
Zuständigkeiten nach dem Gesetz über die  

Alterssicherung der Landwirte und nach dem  
Gesetz zur Förderung der Einstellung der  

landwirtschaftlichen Erwerbstätigkeit 

Soweit nicht bundesrechtlich etwas anderes bestimmt 
ist, wird die Staatsregierung ermächtigt, durch Rechts-
verordnung die zur Durchführung 
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1. des Gesetzes über die Alterssicherung der Land-
wirte (ALG) vom 29. Juli 1994 (BGBl I S. 1890, 
1891) in der jeweils geltenden Fassung und 

2. des Gesetzes zur Förderung der Einstellung der 
landwirtschaftlichen Erwerbstätigkeit vom 21. Feb-
ruar 1989 (BGBl I S. 233) in der jeweils geltenden 
Fassung 

zuständigen Stellen zu bestimmen.“ 

7. Art. 116 Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

a) Es werden folgende neue Sätze 3 und 4 eingefügt: 

„3Hat die Behörde über einen Antrag auf Anerken-
nung nicht innerhalb einer Frist von drei Monaten 
nach Eingang des Antrags einschließlich der voll-
ständigen Unterlagen entschieden, gilt die Aner-
kennung als erteilt. 4Das Anerkennungsverfahren 
kann über eine einheitliche Stelle abgewickelt wer-
den.“ 

b) Der bisherige Satz 3 wird Satz 5. 
 

§ 2 

Änderung des Unterbringungsgesetzes 

Das Gesetz über die Unterbringung psychisch Kranker und 
deren Betreuung (Unterbringungsgesetz – UnterbrG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 5. April 1992 (GVBl 
S. 60, BayRS 2128-1-A), zuletzt geändert durch Art. 15 des 
Gesetzes vom 28. März 2000 (GVBl S. 136), wird wie folgt 
geändert: 

1. Art. 7 wird wie folgt geändert: 

a) In Abs. 1 Satz 4 werden die Worte „§ 70 Abs. 5 
Satz 1 und § 70m des Gesetzes über die Angele-
genheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit“ durch 
die Worte „§ 313 Abs. 3 Satz 1, § 167 Abs. 1 
Satz 1 und §§ 335, 336, 167 Abs. 1 Satz 1 in Ver-
bindung mit §§ 58 ff. des Gesetzes über das Ver-
fahren in Familiensachen und in den Angelegen-
heiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG)“ 
ersetzt. 

b) In Abs. 3 Satz 1 werden die Worte „§ 70 Abs. 5 
Satz 1 des Gesetzes über die Angelegenheiten der 
freiwilligen Gerichtsbarkeit“ durch die Worte 
„§ 313 Abs. 3 Satz 1, § 167 Abs. 1 Satz 1 FamFG“ 
ersetzt. 

c) Abs. 5 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 2 werden die Worte „§ 70 Abs. 5 Satz 1 
des Gesetzes über die Angelegenheiten der 
freiwilligen Gerichtsbarkeit“ durch die Worte 
„§ 313 Abs. 3 Satz 1, § 167 Abs. 1 Satz 1 
FamFG“ ersetzt. 

bb) In Satz 3 werden die Worte „§ 70l des Geset-
zes über die Angelegenheiten der freiwilligen 
Gerichtsbarkeit ist“ durch die Worte 
„§§ 327, 167 Abs. 1 Satz 1 FamFG sind“ er-
setzt. 

2. Art. 9 wird wie folgt geändert: 

a) In Abs. 1 werden die Worte „§ 70h Abs. 1 des Ge-
setzes über die Angelegenheiten der freiwilligen 
Gerichtsbarkeit“ durch die Worte „§§ 331, 332, 
167 Abs. 1 Satz 1 FamFG“ ersetzt. 

b) In Abs. 2 Satz 1 werden die Worte „§ 70h des Ge-
setzes über die Angelegenheiten der freiwilligen 
Gerichtsbarkeit“ durch die Worte „§§ 331, 332, 
167 Abs. 1 Satz 1 FamFG“ sowie die Worte 
„§§ 70, 70f des Gesetzes über die Angelegenheiten 
der freiwilligen Gerichtsbarkeit“ durch die Worte 
„§ 312 Nr. 3, §§ 323, 151 Nr. 7, § 167 Abs. 1 
Satz 1 FamFG“ ersetzt. 

c) In Abs. 3 Satz 1 werden die Worte „§ 70h des Ge-
setzes über die Angelegenheiten der freiwilligen 
Gerichtsbarkeit“ durch die Worte „§§ 331, 332, 
167 Abs. 1 Satz 1 FamFG“ sowie die Worte „§ 70e 
Abs. 2 in Verbindung mit § 68b Abs. 4 des Geset-
zes über die Angelegenheiten der freiwilligen Ge-
richtsbarkeit“ durch die Worte „§§ 322, 167 Abs. 1 
Satz 1 in Verbindung mit § 284 FamFG“ ersetzt. 

3. Art. 10 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden die Worte „§ 70h oder nach 
§ 70e Abs. 2 in Verbindung mit § 68b Abs. 4 
des Gesetzes über die Angelegenheiten der 
freiwilligen Gerichtsbarkeit“ durch die Worte 
„§§ 331, 332, 167 Abs. 1 Satz 1 oder nach 
§§ 322, 167 Abs. 1 Satz 1 in Verbindung mit 
§ 284 FamFG“ ersetzt. 

bb) In Satz 2 werden die Worte „§ 70 Abs. 5 Satz 1 
des Gesetzes über die Angelegenheiten der 
freiwilligen Gerichtsbarkeit“ durch die Worte 
„§ 313 Abs. 3 Satz 1, § 167 Abs. 1 Satz 1 
FamFG“ ersetzt. 

b) In Abs. 2 Satz 2, Abs. 4 Satz 3 und Abs. 5 Sätze 2 
und 3 werden die Worte „§ 70 Abs. 5 Satz 1 des 
Gesetzes über die Angelegenheiten der freiwilligen 
Gerichtsbarkeit“ jeweils durch die Worte „§ 313 
Abs. 3 Satz 1, § 167 Abs. 1 Satz 1 FamFG“ ersetzt. 

c) In Abs. 7 Satz 3 werden die Worte „§ 70l des Ge-
setzes über die Angelegenheiten der freiwilligen 
Gerichtsbarkeit ist“ durch die Worte „§§ 327, 167 
Abs. 1 Satz 1 FamFG sind“ ersetzt. 

4. In Art. 11 Satz 1 werden die Worte „§§ 70f, 70h oder 
§ 70e Abs. 2 in Verbindung mit § 68b Abs. 4 des Ge-
setzes über die Angelegenheiten der freiwilligen Ge-
richtsbarkeit“ durch die Worte „§ 312 Nr. 3, §§ 323, 
151 Nr. 7, § 167 Abs. 1 Satz 1 FamFG, nach §§ 331, 
332, 167 Abs. 1 Satz 1 oder nach §§ 322, 167 Abs. 1 
Satz 1 in Verbindung mit § 284 FamFG“ ersetzt. 

5. Art. 24 wird wie folgt geändert: 

a) In Abs. 2 Satz 1 werden die Worte „§ 70k Abs. 1 
Satz 2 des Gesetzes über die Angelegenheiten der 
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freiwilligen Gerichtsbarkeit“ durch die Worte 
„§ 328 Abs. 1 Satz 2 und des § 167 Abs. 1 Satz 1 
FamFG“ ersetzt. 

b) In Abs. 3 Sätze 1 und 2 werden die Worte „§ 70f 
Abs. 1 Nr. 3 des Gesetzes über die Angelegenhei-
ten der freiwilligen Gerichtsbarkeit“ jeweils durch 
die Worte „§ 323 Nr. 2, §§ 329, 167 Abs. 1 Satz 1 
FamFG“ ersetzt. 

 

§ 3 

Änderung der Delegationsverordnung 

§ 8 Nr. 9 der Verordnung über die Zuständigkeit zum Erlass 
von Rechtsverordnungen (Delegationsverordnung – DelV) 
vom 15. Juni 2004 (GVBl S. 239, BayRS 103-2-S), zuletzt 
geändert durch Verordnung vom 17. März 2009 (GVBl 
S. 37), erhält folgende Fassung: 

„9. auf Grund von § 90 Abs. 2 Halbsatz 2, § 91 Abs. 2 des 
Vierten Buches Sozialgesetzbuch (SGB IV) – Gemein-
same Vorschriften für die Sozialversicherung – (Art. 1 
des Gesetzes vom 23. Dezember 1976, BGBl I S. 3845) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar 
2006 (BGBl I S. 86, ber. S. 466), zuletzt geändert durch 
Art. 1 des Gesetzes vom 15. Juli 2009 (BGBl I 
S. 1939), die Ermächtigung nach § 91 Abs. 2 des Ge-
setzes, soweit es sich um Angelegenheiten im Sinn des 
Art. 7 Abs. 2 Satz 1 oder Abs. 3 Satz 2 des Gesetzes 
zur Ausführung der Sozialgesetze handelt.“ 

 

§ 4 

Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

(1) 1Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2010 in Kraft. 
2Abweichend von Satz 1 tritt 
1. § 2 mit Wirkung vom 1. September 2009 und 
2. § 1 Nr. 7 mit Wirkung vom 28. Dezember 2009  
in Kraft. 

(2) Mit Ablauf des 31. Dezember 2009 tritt das Gesetz über 
Zuständigkeiten nach dem Gesetz über die Alterssicherung 
der Landwirte und nach dem Gesetz zur Förderung der 
Einstellung der landwirtschaftlichen Erwerbstätigkeit 
(ZustG-ALG/FELEG) vom 7. April 1995 (GVBl S. 152, 
BayRS 8251-1-A) außer Kraft. 

 

 

 

Begründung: 

A. Allgemeines 

1. Der Ministerpräsident hat am 30. Oktober 2008 gemäß 
Art. 49 Satz 1 der Verfassung zur Umressortierung unter an-
derem bestimmt, dass die Zuständigkeit für Angelegenheiten 
der gesetzlichen Krankenversicherung und für die Aufsicht 
über die Träger der gesetzlichen Krankenversicherung vom 
Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie und 
Frauen auf das Staatsministerium für Umwelt und Gesundheit 
übergeht. Die Zuständigkeit für alle Angelegenheiten der so-
zialen Pflegeversicherung sollte hingegen beim Staatsministe-
rium für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen 
verbleiben.  
In Umsetzung dieser Organisationsentscheidung leitet Art. 1 
Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 des Gesetzes zur Überleitung von Zustän-
digkeiten in der Gesundheit, im Arbeitsschutz und in der Er-
nährung die durch Art. 7 Abs. 1 des Gesetzes zur Ausführung 
des Sozialgesetze begründete Zuständigkeit des Staatsminis-
teriums für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen als 
oberste Verwaltungsbehörde auf dem Gebiet der Sozialversi-
cherung, soweit die gesetzliche Krankenversicherung betrof-
fen ist, auf das Staatsministerium für Umwelt und Gesundheit 
über. Die geänderte Zuständigkeitsverteilung wird nun auch 
im AGSG festgeschrieben. Die Übernahme in das Fachgesetz 
dient der Rechtsklarheit und Anwenderfreundlichkeit des 
AGSG. 

2. Art. 6 und Art. 13 Abs. 4 der Dienstleistungsrichtlinie verlan-
gen im Anwendungsbereich der Richtlinie eine Genehmi-
gungsfiktion, wenn innerhalb angemessener Frist (maximal 
drei Monate) über einen Antrag auf Anerkennung oder Ge-
nehmigung nicht entschieden wurde und, dass Anerkennungs- 
und Genehmigungsverfahren über eine einheitliche Stelle ab-
gewickelt werden können. Das AGSG enthält in Art. 112 ff. 
AGSG ein im Hinblick hierauf anzupassendes Anerken-
nungsverfahren. 

3. Das Gesetz über die Unterbringung psychisch Kranker und 
deren Betreuung (Unterbringungsgesetz – UnterbrG) verweist 
an mehreren Gesetzesstellen auf die Vorschriften des Geset-
zes über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit 
(FGG). Nach Art. 112 des Gesetzes zur Reform des Verfah-
rens in Familiensachen und in den Angelegenheiten der frei-
willigen Gerichtsbarkeit (FGG-Reformgesetz – FGG-RG) 
vom 17. Dezember 2008 (BGBl I S. 2586) ist das FGG mit 
Ablauf des 31. August 2009 außer Kraft getreten. An seine 
Stelle tritt ab 1. September 2009 das Gesetz über das Verfah-
ren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der frei-
willigen Gerichtsbarkeit (FamFG). Die Verweisungen im Un-
terbrG auf das FGG werden entsprechend angepasst. 

4. Das AGSG wird an die Änderungen im Elften Buch Sozial-
gesetzbuch und an die Normen des Beamtenstatusgesetzes 
redaktionell angepasst. Zudem wird zum Zweck der Rechts-
bereinigung das ZustG-ALG/FELEG in das AGSG überführt. 

 

B. Zwingende Notwendigkeit einer normativen Regelung 

Die Anpassung des AGSG an die geänderte Zuständigkeitsvertei-
lung, die Übernahme eines neuen Gesetzes in das AGSG und die 
Umsetzung der Dienstleistungsrichtlinie können nur durch Gesetz 
erfolgen. Auch die aufgrund des Außerkrafttretens des FGG erfor-
derlichen redaktionellen Anpassungen des Unterbringungsgesetzes 
sind zwingend notwendig. 
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C. Zu den einzelnen Vorschriften 

Zu § 1 Änderung des Gesetzes zur Ausführung der Sozialge-
setze 

Zu § 1 Nr. 1 

Im Hinblick auf die Einfügung des Art. 111b in das AGSG (vgl. 
§ 1 Nr. 6) war die Inhaltsübersicht entsprechend anzupassen. 

 

Zu § 1 Nr. 2 

Mit der Aufteilung der Zuständigkeiten auf dem Gebiet der Sozi-
alversicherung zum 30. Oktober 2008 (s.o.) ist seitdem neben dem 
Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie und 
Frauen auch das Staatsministerium für Umwelt und Gesundheit 
befugt, Aufgaben auf die Oberversicherungsämter zu übertragen. 
Dem wird durch die Änderung des Art. 6 Abs. 5 Satz 1 Rechnung 
getragen. Die Abgrenzung der jeweiligen Befugnisse bestimmt 
sich durch die Regelungen in der Delegationsverordnung (siehe 
§ 3). 

 

Zu § 1 Nr. 3 

Durch § 1 Nr. 3 wird Art. 7 AGSG neu gefasst. 

Der neue Abs. 1 und der neue Abs. 2 Satz 1 und 2 des Art. 7 
AGSG vollziehen die erfolgte Überleitung der Zuständigkeiten 
des Staatsministeriums für Arbeit und Sozialordnung, Familie und 
Frauen auf das Staatsministerium für Umwelt und Gesundheit 
nach. Die Anpassung des Fachrechts an die geänderte Zuständig-
keitsverteilung dient der Rechtsklarheit. Das AGSG legt in Abs. 2 
Satz 1 damit fest, dass für den Bereich der gesetzlichen Kranken-
versicherung oberste Verwaltungsbehörde das Staatsministerium 
für Umwelt und Gesundheit ist. Durch die ausdrückliche Bezug-
nahme auf die Bestimmungen des Fünften Buches Sozialgesetz-
buch in Abs. 2 Satz 1 wird klargestellt, dass alle im SGB V ge-
nannten Zuständigkeiten der obersten Verwaltungsbehörde erfasst 
sind, auch soweit diese nicht  die Träger der gesetzlichen Kran-
kenversicherung selbst, sondern andere Körperschaften betreffen – 
wie die Landesverbände der Krankenkassen oder den Medizini-
schen Dienst der Krankenversicherung (für letztere Körperschaf-
ten ist jedoch der neue Art. 7 Abs. 3 AGSG zu beachten, da diese 
Körperschaften auch Aufgaben auf dem Gebiet der Pflegeversi-
cherung wahrnehmen). Von einer darüber hinausgehenden Auf-
zählung aller einzelnen Zuständigkeiten der obersten Verwal-
tungsbehörde auf dem Gebiet der Krankenversicherung unter 
„insbesondere“ (z.B. § 53 Abs. 2 Satz 1, § 79 Abs. 1 Sätze 1 und 
3, § 90 Abs. 2 SGB IV, § 94 Abs. 2 Satz 2 SGB X, § 52 Abs. 1 
Halbsatz 2 Gesetz über die Grundsätze des Haushaltsrechts des 
Bundes und der Länder, §§ 2 und 4 Wahlordnung für die Sozial-
versicherung, Art. 73 Abs. 4 Gesetz zur Strukturreform im Ge-
sundheitswesen) wurde aus sprachlichen Gründen abgesehen: 
Teilweise handelt es sich um Zuständigkeiten der „für die Sozial-
versicherung zuständigen obersten Verwaltungsbehörden“, für die 
die Zuständigkeit (jeweils für ihren Bereich oder im Einzelfall ggf. 
gemeinsam) bei beiden bayerischen obersten Verwaltungsbehör-
den auf dem Gebiet der Sozialversicherung liegt. Eine Einzelauf-
zählung hätte daher erneut die Beschränkung auf den Bereich der 
gesetzlichen Krankenversicherung zum Ausdruck bringen müssen. 
Eine Einzelaufzählung hätte zudem den Nachteil, dass ggf. künfti-
ge bundesgesetzlich angeordnete Zuständigkeiten der „für die 
Sozialversicherung zuständigen obersten Verwaltungsbehörden“ 
nicht erfasst wären. 

Durch den neuen Abs. 2 Satz 2 des Art. 7 AGSG wird vorgesehen, 
dass die Aufsicht über die Pflegekassen nicht die für die Aufsicht 
über die gesetzlichen Krankenkassen zuständige Stelle führt, 
sondern das Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, 
Familie und Frauen, das für die soziale Pflegeversicherung nach 
Art. 7 Abs. 1 AGSG auch weiterhin fachlich zuständig ist. Dass es 
sich um eine Abweichung von der Zuständigkeitsregelung des 
§ 46 Abs. 6 Satz 1 SGB XI handelt, wird ausdrücklich klargestellt. 
Gemäß Art. 84 Abs. 1 Satz 2 des Grundgesetzes können die Län-
der Zuständigkeitsregelungen (Behördeneinrichtungsregelungen) 
ändern. 

Der neue Abs. 2 Satz 3 des Art. 7 AGSG stellt klar, dass die Auf-
sichtszuständigkeit bezüglich der landwirtschaftlichen Kranken-
kassen entsprechend der bundesgesetzlichen Zuordnung in Ver-
bindung mit Art. 7 Abs. 1 AGSG beim Staatsministerium für 
Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen als für die land-
wirtschaftlichen Berufsgenossenschaften zuständige Aufsichtsbe-
hörde verbleibt. 

Durch den neuen Abs. 3 des Art. 7 AGSG wird dem Umstand 
Rechnung getragen, dass die Landesverbände der Krankenkassen 
gemäß § 52 Abs. 1 und 4 SGB XI Aufgaben der Landesverbände 
der Pflegekassen wahrnehmen und der Medizinische Dienst der 
Krankenversicherung gemäß § 114 SGB XI auch von den Landes-
verbänden der Pflegekassen für Aufgaben nach dem SGB XI in 
Anspruch genommen wird. Die Aufsicht über diese Körperschaf-
ten wird daher entsprechend den Zuständigkeiten nach der Umres-
sortierung zwischen den Staatsministerien für Arbeit und Sozial-
ordnung, Familie und Frauen und für Umwelt und Gesundheit 
aufgeteilt. 

Die neuen Abs. 4 und 5 des Art. 7 AGSG entsprechen inhaltlich 
unverändert den bisher geltenden Abs. 2 und 3. In Abs. 5 erfolgten 
redaktionelle Änderungen, da entsprechend der Terminologie des 
SGB V einheitlich vom „Medizinischen Dienst der Krankenversi-
cherung“ gesprochen wird und sich die Definition des SGB V nun 
in Abs. 2 befindet. 

 

Zu § 1 Nr. 4 

Mit Inkrafttreten des Beamtenstatusgesetzes zum 1. April 2009 
wurde in § 144 Abs. 1 SGB VI, der Verweis auf § 121 des Beam-
tenrechtsrahmengesetzes (Dienstherrnfähigkeit) durch den Ver-
weis auf § 2 des Beamtenstatusgesetzes ersetzt. Mit § 1 Nr. 4 wird 
diese Änderung im Landesrecht redaktionell nachvollzogen. 

 

Zu § 1 Nr. 5 

Durch das Gesetz zur strukturellen Weiterentwicklung der Pflege-
versicherung vom 28. Mai 2008 (BGBl I S.874) wurde § 92 
SGB XI neu gefasst. Auf die Detailregelungen zu den Landespfle-
geausschüssen wurde soweit wie möglich verzichtet, um den 
Raum zur Ausgestaltung durch die Landesregierungen zu vergrö-
ßern. Durch die Aufhebung von § 92 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 
SGB XI läuft der Verweis in Art. 78 Abs. 1 AGSG leer und wird 
daher gestrichen. Die Vertretung des Staatsministeriums für Arbeit 
und Sozialordnung, Familie und Frauen im Landespflegeaus-
schuss und die Regelung zur Geschäftsstelle des Landespflegeaus-
schusses beim Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, 
Familie und Frauen ist bereits in §§ 42 und 47 der Verordnung zur 
Ausführung der Sozialgesetze (AVSG) vom 2. Dezember 2008 
(GVBl S. 912, ber. S. 982; BayRS 86-8-A), geändert durch Ver-
ordnung vom 1. Juli 2009 (GVBl S. 306), enthalten. 
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Zu § 1 Nr. 6 

§ 1 Nr. 6 überführt das  ZustG-ALG/FELEG inhaltlich unverän-
dert in das AGSG als Art. 111b. 

 

Zu § 1 Nr. 7 

§ 1 Nr. 7 fügt zwei neue Sätze 3 und 4 in Art. 116 Abs. 2 AGSG 
ein, durch die zur Umsetzung von Art. 6 und Art. 13 Abs. 4 
Dienstleistungsrichtlinie eine Genehmigungsfiktion nach drei 
Monaten (Satz 3) und die Möglichkeit der Abwicklung des Aner-
kennungsverfahrens über eine einheitliche Stelle (Satz 4) vorgese-
hen wird. Die Dienstleistungsrichtlinie fand Anwendung, da in 
Bayern auch gewerbliche Anbieter Dienstleistungen der Verbrau-
cherinsolvenzberatung anbieten können. Da § 305 Abs. 1 Nr. 1 der 
Insolvenzordnung (InsO) die Ausübung der Dienstleistung der 
Verbraucherinsolvenzberatung in gewissem Umfang (nämlich das 
Dienstleistungsangebot die Beratung auch gemäß § 305 Abs. 1 
Nr. 1 Halbsatz 1 InsO in der für die Insolvenzantragstellung nöti-
gen Weise zu bescheinigen) vom Vorliegen einer „geeigneten 
Person oder Stelle“ abhängig macht und Art. 112 ff. AGSG dieses 
Eignungserfordernis gemäß § 305 Abs. 1 Nr. 1 Halbsatz 2 InsO 
durch ein Anerkennungsverfahren ausgestalten, muss das Aner-
kennungsverfahren ab 28. Dezember 2009 den verfahrensrechtli-
chen Vorgaben der Dienstleistungsrichtlinie entsprechen. 

Zu § 2 Änderung des Unterbringungsgesetzes 

§ 2 enthält die aufgrund des Inkrafttretens des FGG-Reformge-
setzes notwendigen redaktionellen Anpassungen des UnterbrG. 

 

Zu § 3 Änderung der Delegationsverordnung 

Um die fachliche Aufteilung der Ermächtigungen für das Staats-
ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen 
sowie für das Staatsministerium für Umwelt und Gesundheit zur 
Übertragung von Aufgaben auf die Oberversicherungsämter (§ 9 
AVSG) an die Gegebenheiten gemäß § 1 Nr. 3 dieses Gesetzent-
wurfs anzupassen, wird der letzte Halbsatz des § 8 Nr. 9 der Dele-
gationsverordnung entsprechend geändert.  

 

Zu § 4 Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

Die Bestimmung regelt das Inkrafttreten des Gesetzes. § 1 Nr. 7 
tritt zu dem Zeitpunkt in Kraft, ab dem gemäß ihrem Art. 44 
Abs. 1 die Dienstleistungsrichtlinie umzusetzen ist. Da das FGG 
mit Ablauf des 31. August 2009 außer Kraft tritt, ist es erforder-
lich, dass § 2 mit Wirkung vom 1. September 2009 in Kraft tritt.   
 



Fünfter Vizepräsident Jörg Rohde:  Ich rufe Tagesordnungspunkt 3 b auf:

Gesetzentwurf der Staatsregierung

zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung der Sozialgesetze und anderer 

Rechtsvorschriften (Drs. 16/2087) 

- Erste Lesung -

Der Gesetzentwurf wird vonseiten der Staatsregierung begründet. Ich nehme an, Staats

sekretär Sackmann übernimmt dies. Herr Kollege, Sie haben das Wort.

Staatssekretär Markus Sackmann (Sozialministerium):  Herr Präsident, liebe Kolle

ginnen und Kollegen! Der heutige Gesetzentwurf zur Änderung des Gesetzes zur 

Ausführung der Sozialgesetze und anderer Rechtsvorschriften beinhaltet im Wesentli

chen drei Punkte. Ich darf auf diese drei Punkte kurz eingehen, weil letztendlich in den 

Ausschüssen intensiv darüber diskutiert werden wird.

Zum Ersten: Wir haben für den Bereich der Kranken und Pflegekassen die getroffenen 

Entscheidungen hinsichtlich der Umressortierung durchzuführen. Wir haben also die 

Umressortierung nachvollzogen. Das ist ein wichtiger Punkt nach der Entscheidung von 

2008.

Zum Zweiten gibt es von der Europäischen Union eine Dienstleistungsrichtlinie, die 

ebenso umgesetzt werden muss wie Verfahrensvorschriften angepasst werden müssen.

Der dritte Punkt ist, dass beim Unterbringungsgesetz redaktionelle Änderungen erfolgen 

müssen.

Ich darf ganz kurz im Konkreten darauf eingehen, erstens zur Anpassung in Sachen 

Umressortierung. Entsprechend dem Beschluss des Ministerpräsidenten wird in Artikel 7 

AGSG nunmehr geregelt, dass für die gesetzliche Krankenversicherung und für die Auf

sicht über die Krankenkassen das Staatsministerium für Umwelt und Gesundheit zu

ständig ist. Für die Pflegeversicherung und die Pflegekassen bleiben nach wie vor wir 

im Sozialministerium zuständig. Die Aufsicht über den Medizinischen Dienst, für die 
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Krankenversicherung und die Verbände der Krankenkassen ist so geregelt, dass die 

Zuständigkeit jeweils bei dem Ministerium ist, das die entsprechenden Aufgaben wahr

nimmt.

Der zweite Bereich ist die Umsetzung der Dienstleistungsrichtlinie für die Verbraucher

insolvenzberatung. Auch darauf darf ich kurz eingehen. Mit diesem Gesetzentwurf 

wollen wir das Verfahren zur Anerkennung als Verbraucherinsolvenzberater an die EU

Dienstleistungsrichtlinie anpassen. Das heißt, es kann künftig über den einheitlichen 

Ansprechpartner, der zurzeit in der Abstimmung befindlich ist, erfolgen. Wenn innerhalb 

von drei Monaten keine Entscheidung stattgefunden hat, erfolgt künftig die Genehmi

gung automatisch, und damit wird natürlich das Genehmigungsverfahren beschleunigt.

Der dritte Punkt. Im Unterbringungsgesetz gab es bisher immer wieder Verweise auf 

bundesrechtliche Verfahrensvorschriften, die sich geändert haben durch das Familien

verfahrensgesetz. Diese Anpassungen haben wir nun vorgenommen und damit auch die 

Verweise geändert.

Ich bitte um wohlwollende Beratung in den Ausschüssen und um Zustimmung. Herzli

chen Dank.

(Beifall bei Abgeordneten der CSU)

Fünfter Vizepräsident Jörg Rohde:  Vielen Dank, Herr Staatssekretär.

Ich eröffne die Aussprache. Vereinbart sind fünf Minuten Redezeit pro Fraktion. Erste 

Rednerin: Frau Kollegin Steiger.

Christa Steiger (SPD):  Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen! Man könnte meinen, 

dieser Gesetzentwurf sei ein sogenanntes Geschäft der laufenden Verwaltung. Denn 

Punkt drei und auch Punkt vier, den der Herr Staatssekretär nicht angesprochen hat, 

sind redaktionelle Änderungen. So weit, so gut.
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In Punkt zwei wird zwar EURecht nachvollzogen. Trotzdem sind die Genehmigungsfik

tion und die daraus resultierende Dreimonatsfrist in manchen Fällen durchaus problem

behaftet. Aber das werden wir in den Ausschüssen in der Detailberatung noch näher 

diskutieren.

Nun zu Punkt eins. Hier geht es  der Herr Staatssekretär hat es angesprochen  um die 

Folgen der Umressortierung: Gesundheit rein in ein Söderministerium raus aus dem 

Sozialministerium. Sie manifestieren jetzt genau diese falsche Entscheidung, die im Jahr 

2008 getroffen wurde.

(Beifall der Abgeordneten Johanna WernerMuggendorfer (SPD))

Ich weiß, Sie finden das nach wie vor richtig. Aber es hat sich in vielen Fällen heraus

gestellt, dass es eine völlig unsinnige Lex Söder war,

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

Gesundheit aus dem Sozialministerium herauszulösen und ins Umweltministerium zu 

geben. Das zeigt sich jetzt bei den Schnittstellen, nämlich bei der Pflege. Wir haben auf 

der einen Seite das SGB V, auf der anderen Seite das SGB XI, mal Sozialministerium, 

mal Ministerium für Umwelt und Gesundheit. Viel Licht ins Dunkel bringt das Ganze nicht. 

Man kann überspitzt sagen, es geht so nach dem Motto: Zuständig ist das Staatsmini

sterium. Es steht nicht im Gesetzentwurf, welches Ministerium zuständig ist. Es steht 

lediglich darin, zuständig ist das Staatsministerium, wenn nicht gerade in diesem oder 

jenem Fall das Umweltministerium oder das Gesundheitsministerium dafür zuständig ist.

Diese Änderung im AGSG zeigt also deutlich, dass die Entscheidung falsch war. Denn 

gerade im Bereich der Pflege haben wir auf allen Ebenen einen großen Handlungsbe

darf, um den wir uns vermehrt kümmern müssen. Mit dieser Aufteilung aber werden 

beide Ressorts mit verwaltungsrelevanten Aufgaben beschäftigt.

(Beifall bei der SPD)
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Wir haben gerade erst diese Woche die Eckpunkte des Entwurfs zu den Rechtsverord

nungen zum PfleWoqG bekommen. Wir haben Probleme bei der Ausbildung; es fehlen 

Pflegekräfte; mit der Umlage müssen wir uns intensivst beschäftigen, und der Übergang 

von der Krankenpflege zur Altenpflege, von der Klinikpflege zur häuslichen Pflege, all 

das sind Herausforderungen, die wir zu meistern haben. Das geht mit diesem Ressort

zuschnitt auf keinen Fall.

(Beifall bei der SPD)

Das muss ich Ihnen noch einmal deutlich ins Stammbuch schreiben. Ansonsten freue 

ich mich auf die Diskussion in den Ausschüssen über den eingebrachten Gesetzentwurf 

der Staatsregierung.

(Beifall bei der SPD)

Fünfter Vizepräsident Jörg Rohde:  Vielen Dank, Frau Kollegin Steiger. Für die CSU

Fraktion hat nun das Wort Herr Kollege Seidenath.

Bernhard Seidenath (CSU):  Sehr geehrter Herr Präsident, Seidenath ist mein Name, 

meine sehr geehrten Damen und Herren! Tempora mutantur  die Zeiten ändern sich  

et leges mutantur in illis. Und die Gesetze ändern sich in ihnen. So könnte man die 

Novelle des Ausführungsgesetzes zum Sozialgesetzbuch beschreiben, die wir heute in 

erster Lesung behandeln.

Normen werden geändert, insbesondere auf Bundesebene und auf europäischer Ebene, 

und an diese Normen müssen dann die bayerischen Gesetze angepasst werden. Genau 

dies passiert heute mit der vorgeschlagenen Änderung des AGSG, nicht weniger, aber 

auch nicht mehr. Deswegen ist dieser Gesetzentwurf auch kein Anlass für Grundsatz

diskussionen,

(Christa Steiger (SPD): Aber generell doch!)
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und schon gar nicht zu der Frage, ob die von Herrn Ministerpräsidenten getroffenen 

Organisationsentscheidungen bezüglich der Ressortzuständigkeiten richtig oder falsch 

sind.

(Christa Steiger (SPD): Das dürfte Ihnen doch nicht so gefallen, was da gemacht 

worden ist!)

Die Entscheidungen sind gefallen. Jetzt geht es darum, nach A auch konsequent B zu 

sagen. Das ist eine Folgeentscheidung, für die kein Ermessensspielraum besteht und 

deswegen ist die Anpassung des AGSG an diese getroffenen Entscheidungen notwen

dig und richtig.

Herr Staatssekretär Sackmann hat angesprochen, dass hier Gesetze auf europäischer 

Ebene und auf Bundesebene geändert wurden, die jetzt im AGSG nachzuvollziehen 

sind. Das ist, wenn man es sich genauer ansieht, fast ein kleines Panoptikum legislativer 

Aktivitäten auf Bundesebene und auf europäischer Ebene. Schauen Sie sich einmal die 

Dienstleistungsrichtlinie an, die jetzt umgesetzt wird. Frau Steiger, sie kann auch nur 

exakt so umgesetzt werden. Die Genehmigungsfiktion für das Anerkennungsverfahren 

ist nun einmal maximal auf drei Monate befristet; danach gilt der Antrag als genehmigt. 

Davon kann man nicht abweichen, deswegen wird es in dem neuen Artikel 116 Absatz 2 

AGSG auch entsprechend geregelt.

Es ist aus meiner Sicht wichtig, dass die Dienstleistungsrichtlinie Anwendung findet  

darüber kann man reden , denn auch gewerbliche Anbieter können in Bayern Dienst

leistungen der Verbraucherinsolvenzberatung anbieten. Das ist richtig so und soll auch 

so sein, damit die Vielfalt der Verbraucherinsolvenzberatung in Bayern erhalten bleibt.

Eines möchte ich an dieser Stelle auch noch erwähnen: Die Mittel für die Insolvenzbe

ratung  das kommt in diesem Hohen Hause viel zu kurz  sind in den letzten Jahren 

dankenswerterweise massiv aufgestockt worden, nicht zuletzt durch das segensreiche 

Wirken der CSUFraktion, nämlich von 1,6 Millionen Euro im Jahre 2004 auf heute in

zwischen 4,2 Millionen Euro.
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(Christa Steiger (SPD): Nachdem Sie zuletzt radikal gekürzt wurden. Deswegen 

kann man sich jetzt darauf ausruhen!)

Das möchte ich hier doch einmal kurz erwähnt haben.

(Christa Steiger (SPD): Ich sage nur: Nachtragshaushalt 2004!)

Eine weitere Änderung kommt durch die Abschaffung des FGG, und das Gesetz zur 

strukturellen Weiterentwicklung der Pflegeversicherung wird ebenso eingearbeitet wie 

das neue Beamtenstatusgesetz.

Schließlich ist ein ganz spannender Punkt  deswegen hebe ich auch dies noch einmal 

heraus  das Gesetz über Zuständigkeiten nach dem Gesetz über die Alterssicherung 

der Landwirte und nach dem Gesetz zur Förderung der Einstellung der landwirtschaftli

chen Erwerbstätigkeit, das in das AGSG überführt werden soll. Das war bisher nicht im 

AGSG enthalten, aber das Bayerische Ausführungsgesetz soll alle Ausführungsgesetze 

zum Bundessozialrecht umfassen, und deshalb ist es nur logisch und richtig, auch diese 

beiden Zuständigkeiten nun im AGSG zu verankern.

Damit komme ich zu meinem Fazit. Der vorliegende Gesetzentwurf bringt keine sub

stanziellen und keine inhaltlichen Änderungen. Er enthält vor allem Rechtstechnik. Die 

getroffenen Regelungen sind allesamt klar und konsequent. Die Zuständigkeiten nach 

dem Gesetz über die Alterssicherung der Landwirte ebenfalls in das AGSG zu überfüh

ren, dient der Rechtsklarheit und der Anwenderfreundlichkeit des AGSG. Oder anders 

ausgedrückt, um mit Heraklit zu sprechen: Panta rhei  alles fließt : Von Zeit zu Zeit 

müssen die Normen den Veränderungen angepasst werden. Genau dies passiert mit 

der AGSGNovelle. Damit wir im sozialrechtlichen Bereich wieder auf den aktuellen 

Stand kommen, sind die vorgeschlagenen Rechtsänderungen zwingend notwendig und 

erforderlich. Wir werden ihnen deshalb zustimmen.

(Christa Steiger (SPD): Es wäre ein Wunder, wenn das nicht der Fall sein sollte! 

Wirklich eine Überraschung!  Beifall bei der CSU)
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Fünfter Vizepräsident Jörg Rohde:  Vielen Dank, Herr Kollege. Für die Freien Wähler 

darf ich nun aufrufen Herrn Kollegen Vetter.

Dr. Karl Vetter (FW):  Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Der heute zu 

diskutierende Gesetzentwurf enthält im Wesentlichen nur redaktionelle Veränderungen, 

die aufgrund einer veränderten Gesetzeslage notwendig geworden sind. Gestatten Sie 

mir dennoch ein paar kritische Anmerkungen aus der Sicht der Freien Wähler, aus mei

ner Sicht.

Ein ausgesprochen bedenklicher Punkt des Gesetzentwurfs ist die Regelung zur Auf

sicht über die Pflegekassen, die Landesverbände der Pflegekassen und dem Medizini

schen Dienst der Krankenversicherung. Diese resultiert aus der Übertragung der 

Zuständigkeit des Themas Gesundheit, das bislang zum Zuständigkeitsbereich des So

zialministeriums gehörte, in das Umweltministerium. Diese Umverteilung von Ressorts, 

die sich im Sozialministerium wohl bewährt hatten, war ein Fehler. Dies zeigt sich schon 

an der aufsichtsrechtlichen Regelung des neuen Artikel 7 Absatz 3, in dem es heißt, dass 

das Sozialministerium die Aufsicht führt, soweit die Landesverbände der Krankenkassen 

Aufgaben der Landesverbände der Pflegekassen übernehmen und soweit der Medizi

nische Dienst der Krankenversicherung Aufgaben nach dem Sozialgesetzbuch XI wahr

nimmt.

Kolleginnen und Kollegen, hier sind Abgrenzungsprobleme vorprogrammiert.

Noch deutlicher wird die Unseligkeit dieser Zuständigkeitsverteilung, wenn man benach

barte Sachgebiete betrachtet. Es gibt gerade zwischen Pflege und Gesundheit vielfältige 

Schnittstellen, aber auch zwischen Gesundheit, Familienpolitik oder Arbeit.

Die neue Zuständigkeitsverteilung verkennt durch die Zusammenlegung von Umwelt 

und Gesundheit völlig den sozialen Charakter der Gesundheitspolitik. Nicht umsonst 

finden sich die gesetzlichen Grundlagen der Krankenversicherung im Sozialgesetzbuch 

V. Gerade in der gegenwärtigen Zeit, in der unser Gesundheitssystem zunehmend einer 

Kommerzialisierung und Amerikanisierung ausgesetzt wird, und in der große Konzerne 
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immer mehr Einfluss auf die Gesundheitsversorgung der Bürger erlangen, ist diese Um

verteilung genau das falsche Zeichen.

Im Übrigen enthält der vorliegende Gesetzentwurf vorwiegend redaktionelle Änderun

gen, die nicht zu beanstanden sind. So wurde § 2 des Gesetzentwurfs aufgrund des 

Außerkrafttretens des Gesetzes über die Freiwillige Gerichtsbarkeit erforderlich. Die 

Verweise auf dieses Gesetz müssen in Verweise auf das neue Gesetz über das Ver

fahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit  

das FamFG  geändert werden. Ebenso hat das Gesetz zur strukturellen Weiterentwick

lung der Pflegeversicherung zur Folge, dass Verweise im AGSG auf das SGB XI 

unrichtig geworden sind und entsprechend angepasst werden müssen.

Kolleginnen und Kollegen, damit möchte ich es bewenden lassen. Wir werden noch Ge

legenheit haben, das Ganze weiter zu diskutieren.

(Beifall bei den Freien Wählern und bei der FDP)

Fünfter Vizepräsident Jörg Rohde:  Vielen Dank Herr Kollege. Als letzte Wortmeldung 

liegt mir die von Frau Kollegin Meyer vor für die FDPFraktion.

Brigitte Meyer (FDP):  Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen! 

Es wurde von jedem Redner schon mal gesagt, aber noch nicht von mir. Deswegen 

möchte ich es auch noch einmal betonen: Es handelt sich eigentlich bei diesem Gesetz 

nur um redaktionelle Änderungen. Dass Sie natürlich, verehrte Kolleginnen und Kollegen 

von der Opposition, jede Gelegenheit nutzen, um darauf hinzuweisen, dass es aus Ihrer 

Sicht unsinnig war, den Gesundheitsbereich in das Umweltministerium zu verlegen, kann 

ich in gewisser Weise nachvollziehen. Das ist aber jetzt nicht Gegenstand. Es wird ein

fach nur etwas vollzogen, was in der Realität schon so ist. Wir werden das in den 

einzelnen Ausschüssen behandeln und diskutieren und dann noch mal im Plenum 

haben. Darum bitte ich Sie, das einfach so zur Kenntnis zu nehmen, dass man darüber 

aus meiner Sicht eigentlich hätte keine Diskussion führen müssen.
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(Beifall bei der FDP)

Fünfter Vizepräsident Jörg Rohde:  Vielen Dank, Frau Kollegin. Damit ist die Aus

sprache geschlossen.

Ich schlage vor, den Gesetzentwurf dem Ausschuss für Soziales, Familie und Arbeit als 

federführenden Ausschuss zu überweisen. Besteht damit Einverständnis?

(Thomas Kreuzer (CSU): Jawohl!  Johanna WernerMuggendorfer (SPD): Jawohl!)

Das ist der Fall. Damit ist der Gesetzentwurf überwiesen.
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Beschlussempfehlung und 
Bericht 
des Ausschusses für Soziales, Familie und Arbeit 

Gesetzentwurf der Staatsregierung 
Drs. 16/2087 

zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung der Sozial-
gesetze und anderer Rechtsvorschriften 

I. Beschlussempfehlung: 

Z u s t i m m u n g

Berichterstatter: Bernhard Seidenath 
Mitberichterstatterin: Christa Steiger 

II. Bericht: 

1. Der Gesetzentwurf wurde dem Ausschuss für Sozi-
ales, Familie und Arbeit federführend zugewiesen. 
Der Ausschuss für Umwelt und Gesundheit und der 
Ausschuss für Verfassung, Recht, Parlamentsfra-
gen und Verbraucherschutz haben den Gesetzent-
wurf mitberaten. 
Der Ausschuss für Ausschuss für Verfassung, 
Recht, Parlamentsfragen und Verbraucherschutz 
hat den Gesetzentwurf endberaten. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Gesetzent-
wurf in seiner  
20. Sitzung am 15. Oktober 2009 beraten und mit 
folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 SPD: Zustimmung 
 FW: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
 FDP: kein Votum 
Z u s t i m m u n g  empfohlen. 

 

 

 

 

 

3. Der Ausschuss für Umwelt und Gesundheit hat den 
Gesetzentwurf in seiner 18. Sitzung am 12. No-
vember 2009 mitberaten und mit folgendem 
Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 SPD: Enthaltung 
 FW: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Enthaltung 
 FDP: Zustimmung 
Z u s t i m m u n g  empfohlen. 

4. Der Ausschuss für Verfassung, Recht, Parlaments-
fragen und Verbraucherschutz hat den Gesetzent-
wurf in seiner 24. Sitzung am 3. Dezember 2009 
endberaten und mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 SPD: Zustimmung 
 FW: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Enthaltung 
 FDP: Zustimmung 
Z u s t i m m u n g  empfohlen. 

Joachim Unterländer 
Stellvertretender Vorsitzender 
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Beschluss 
des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung 
beraten und beschlossen: 

Gesetzentwurf der Staatsregierung 

Drs. 16/2087, 16/2829 

Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung der 
Sozialgesetze und anderer Rechtsvorschriften1)

§ 1 

Änderung des Gesetzes  
zur Ausführung der Sozialgesetze 

Das Gesetz zur Ausführung der Sozialgesetze (AGSG) vom 
8. Dezember 2006 (GVBl S. 942, BayRS 86-7-A), zuletzt 
geändert durch § 8 des Gesetzes vom 22. Juli 2008 (GVBl 
S. 479), wird wie folgt geändert: 

1. In die Inhaltsübersicht wird nach Art. 111a folgender 
Art. 111b eingefügt: 

„Art. 111b Zuständigkeiten nach dem Gesetz über die 
Alterssicherung der Landwirte und nach 
dem Gesetz zur Förderung der Einstellung 
der landwirtschaftlichen Erwerbstätigkeit“ 

2. In Art. 6 Abs. 5 Satz 1 werden nach dem Wort 
„Staatsministerium“ die Worte „und das Staatsministe-
rium für Umwelt und Gesundheit“ eingefügt und das 
Wort „überträgt“ durch die Worte „für ihren jeweiligen 
Zuständigkeitsbereich übertragen“ ersetzt. 

3. Art. 7 erhält folgende Fassung: 

„Art. 7 
Zuständigkeiten 

(1) Für die Sozialversicherung zuständige oberste Ver-
waltungsbehörde ist das Staatsministerium, soweit 
nicht Abs. 2 und 3 etwas anderes bestimmen.  

(2) 1Oberste Verwaltungsbehörde im Sinn des Fünften 
Buches Sozialgesetzbuch (SGB V) und anderer die ge-
setzliche Krankenversicherung betreffender Vorschrif-

                                                           
1) § 1 Nr. 7 dieses Gesetzes dient der Umsetzung der Richtlinie 

2006/123/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
12. Dezember 2006 über Dienstleistungen im Binnenmarkt 
(ABl L 376 S. 36) 

ten ist das Staatsministerium für Umwelt und Gesund-
heit, soweit nicht Abs. 3 etwas anderes bestimmt. 2Die 
Aufsicht über die Träger der sozialen Pflegeversiche-
rung führt abweichend von § 46 Abs. 6 Satz 1 des Elf-
ten Buches Sozialgesetzbuch (SGB XI) vom 26. Mai 
1994 (BGBl I S. 1014), zuletzt geändert durch Art. 3 
des Gesetzes vom 30. Juli 2009 (BGBl I S. 2495), die 
zuständige oberste Verwaltungsbehörde nach Abs. 1. 
3§ 17 des Zweiten Gesetzes über die Krankenversiche-
rung der Landwirte (KVLG 1989) vom 20. Dezember 
1988 (BGBl I S. 2477, 2557), zuletzt geändert durch 
Art. 14a des Gesetzes vom 17. Juli 2009 (BGBl I 
S. 1990), bleibt unberührt.

(3) 1Die Aufsicht über die Landesverbände der Kran-
kenkassen und den Medizinischen Dienst der Kranken-
versicherung führt das Staatsministerium, soweit die 
Landesverbände der Krankenkassen gemäß § 52 Abs. 1 
und 4 SGB XI Aufgaben der Landesverbände der Pfle-
gekassen wahrnehmen und soweit der Medizinische 
Dienst der Krankenversicherung Aufgaben nach dem 
Elften Buch Sozialgesetzbuch wahrnimmt. 2Im Übrigen 
führt die Aufsicht das Staatsministerium für Umwelt 
und Gesundheit. 

(4) Die nach Landesrecht zuständige Stelle für die Be-
stimmung der Arbeitgebervertreter bei der Bayerischen 
Landesunfallkasse (§ 44 Abs. 2a Satz 2 Nr. 1 SGB IV) 
ist das für den Sitz der Bayerischen Landesunfallkasse 
zuständige Oberversicherungsamt. 

(5) 1Dem Landesprüfungsamt für Sozialversicherung 
im Staatsministerium obliegt die Prüfung der Ge-
schäfts-, Betriebs- und Rechnungsführung aller landes-
unmittelbaren Versicherungsträger, ihrer Verbände, der 
Kassenärztlichen Vereinigungen, der Ausschüsse und 
der Geschäftsstelle nach § 106 SGB V und des Medizi-
nischen Dienstes der Krankenversicherung. 2Die Kos-
tenaufteilung unter den Versicherungszweigen richtet 
sich nach den Prüftagen. 3Die einem Versicherungs-
zweig angehörenden Versicherungsträger erstatten die 
Kosten im Verhältnis der beitragspflichtigen Einnah-
men ihrer Mitglieder. 4Das Staatsministerium regelt das 
Nähere; es kann Vorschüsse anfordern und Pauschbe-
träge festsetzen. 5Das Staatsministerium kann dem 
Landesprüfungsamt für Sozialversicherung weitere 
Prüfungen, insbesondere von Dienststellen und Einrich-
tungen in seinem Geschäftsbereich übertragen. 6Die 
Kosten solcher Prüfungen setzt das Landesprüfungsamt 
für Sozialversicherung fest. 7Das Landesprüfungsamt 
für Sozialversicherung ist in der Durchführung seiner 
Aufgaben unabhängig.“ 

4. In Art. 10a Satz 2 werden die Worte „§ 121 des Beam-
tenrechtsrahmengesetzes“ durch die Worte „§ 2 des 
Beamtenstatusgesetzes“ ersetzt. 
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5. In Art. 78 Abs. 1 werden die Worte „sowie nach § 92 
Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 SGB XI“ gestrichen. 

6. Nach Art. 111a wird folgender Art. 111b eingefügt: 
„Art. 111b 

Zuständigkeiten nach dem Gesetz über die  
Alterssicherung der Landwirte und nach dem  

Gesetz zur Förderung der Einstellung der  
landwirtschaftlichen Erwerbstätigkeit 

Soweit nicht bundesrechtlich etwas anderes bestimmt 
ist, wird die Staatsregierung ermächtigt, durch Rechts-
verordnung die zur Durchführung 
1. des Gesetzes über die Alterssicherung der Land-

wirte (ALG) vom 29. Juli 1994 (BGBl I S. 1890, 
1891) in der jeweils geltenden Fassung und 

2. des Gesetzes zur Förderung der Einstellung der 
landwirtschaftlichen Erwerbstätigkeit (FELEG) vom 
21. Februar 1989 (BGBl I S. 233) in der jeweils gel-
tenden Fassung 

zuständigen Stellen zu bestimmen.“ 
7. Art. 116 Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

a) Es werden folgender neuer Satz 3 und folgender 
Satz 4 eingefügt: 
„3Hat die Behörde über einen Antrag auf Anerken-
nung nicht innerhalb einer Frist von drei Monaten 
nach Eingang des Antrags einschließlich der voll-
ständigen Unterlagen entschieden, gilt die Aner-
kennung als erteilt. 4Das Anerkennungsverfahren 
kann über eine einheitliche Stelle abgewickelt wer-
den.“ 

b) Der bisherige Satz 3 wird Satz 5. 

§ 2 
Änderung des Unterbringungsgesetzes 

Das Gesetz über die Unterbringung psychisch Kranker und 
deren Betreuung (Unterbringungsgesetz – UnterbrG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 5. April 1992 (GVBl 
S. 60, BayRS 2128-1-A), zuletzt geändert durch Art. 15 des 
Gesetzes vom 28. März 2000 (GVBl S. 136), wird wie folgt 
geändert: 
1. Art. 7 wird wie folgt geändert: 

a) In Abs. 1 Satz 4 werden die Worte „§ 70 Abs. 5 
Satz 1 und § 70m des Gesetzes über die Angele-
genheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit“ durch 
die Worte „§ 313 Abs. 3 Satz 1, § 167 Abs. 1 
Satz 1 und §§ 335, 336, 167 Abs. 1 Satz 1 in Ver-
bindung mit §§ 58 ff. des Gesetzes über das Ver-
fahren in Familiensachen und in den Angelegen-
heiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG)“ 
ersetzt. 

b) In Abs. 3 Satz 1 werden die Worte „§ 70 Abs. 5 
Satz 1 des Gesetzes über die Angelegenheiten der 
freiwilligen Gerichtsbarkeit“ durch die Worte 
„§ 313 Abs. 3 Satz 1, § 167 Abs. 1 Satz 1 FamFG“ 
ersetzt. 

c) Abs. 5 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 2 werden die Worte „§ 70 Abs. 5 Satz 1 
des Gesetzes über die Angelegenheiten der 
freiwilligen Gerichtsbarkeit“ durch die Worte 
„§ 313 Abs. 3 Satz 1, § 167 Abs. 1 Satz 1 
FamFG“ ersetzt. 

bb) In Satz 3 werden die Worte „§ 70l des Geset-
zes über die Angelegenheiten der freiwilligen 
Gerichtsbarkeit ist“ durch die Worte 
„§§ 327, 167 Abs. 1 Satz 1 FamFG sind“ er-
setzt. 

2. Art. 9 wird wie folgt geändert: 

a) In Abs. 1 werden die Worte „§ 70h Abs. 1 des Ge-
setzes über die Angelegenheiten der freiwilligen 
Gerichtsbarkeit“ durch die Worte „§§ 331, 332, 
167 Abs. 1 Satz 1 FamFG“ ersetzt. 

b) In Abs. 2 Satz 1 werden die Worte „§ 70h des Ge-
setzes über die Angelegenheiten der freiwilligen 
Gerichtsbarkeit“ durch die Worte „§§ 331, 332, 
167 Abs. 1 Satz 1 FamFG“ sowie die Worte 
„§§ 70, 70f des Gesetzes über die Angelegenheiten 
der freiwilligen Gerichtsbarkeit“ durch die Worte 
„§ 312 Nr. 3, §§ 323, 151 Nr. 7, § 167 Abs. 1 
Satz 1 FamFG“ ersetzt. 

c) In Abs. 3 Satz 1 werden die Worte „§ 70h des Ge-
setzes über die Angelegenheiten der freiwilligen 
Gerichtsbarkeit“ durch die Worte „§§ 331, 332, 
167 Abs. 1 Satz 1 FamFG“ sowie die Worte „§ 70e 
Abs. 2 in Verbindung mit § 68b Abs. 4 des Geset-
zes über die Angelegenheiten der freiwilligen Ge-
richtsbarkeit“ durch die Worte „§§ 322, 167 Abs. 1 
Satz 1 in Verbindung mit § 284 FamFG“ ersetzt. 

3. Art. 10 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden die Worte „§ 70h oder nach 
§ 70e Abs. 2 in Verbindung mit § 68b Abs. 4 
des Gesetzes über die Angelegenheiten der 
freiwilligen Gerichtsbarkeit“ durch die Worte 
„§§ 331, 332, 167 Abs. 1 Satz 1 oder nach 
§§ 322, 167 Abs. 1 Satz 1 in Verbindung mit 
§ 284 FamFG“ ersetzt. 

bb) In Satz 2 werden die Worte „§ 70 Abs. 5 Satz 1 
des Gesetzes über die Angelegenheiten der 
freiwilligen Gerichtsbarkeit“ durch die Worte 
„§ 313 Abs. 3 Satz 1, § 167 Abs. 1 Satz 1 
FamFG“ ersetzt. 

b) In Abs. 2 Satz 2, Abs. 4 Satz 3 und Abs. 5 Sätze 2 
und 3 werden die Worte „§ 70 Abs. 5 Satz 1 des 
Gesetzes über die Angelegenheiten der freiwilligen 
Gerichtsbarkeit“ jeweils durch die Worte „§ 313 
Abs. 3 Satz 1, § 167 Abs. 1 Satz 1 FamFG“ ersetzt. 
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c) In Abs. 7 Satz 3 werden die Worte „§ 70l des Ge-
setzes über die Angelegenheiten der freiwilligen 
Gerichtsbarkeit ist“ durch die Worte „§§ 327, 167 
Abs. 1 Satz 1 FamFG sind“ ersetzt. 

4. In Art. 11 Satz 1 werden die Worte „§§ 70f, 70h oder 
§ 70e Abs. 2 in Verbindung mit § 68b Abs. 4 des Ge-
setzes über die Angelegenheiten der freiwilligen Ge-
richtsbarkeit“ durch die Worte „§ 312 Nr. 3, §§ 323, 
151 Nr. 7, § 167 Abs. 1 Satz 1 FamFG, nach §§ 331, 
332, 167 Abs. 1 Satz 1 oder nach §§ 322, 167 Abs. 1 
Satz 1 in Verbindung mit § 284 FamFG“ ersetzt. 

5. Art. 24 wird wie folgt geändert: 

a) In Abs. 2 Satz 1 werden die Worte „§ 70k Abs. 1 
Satz 2 des Gesetzes über die Angelegenheiten der 
freiwilligen Gerichtsbarkeit“ durch die Worte 
„§ 328 Abs. 1 Satz 2 und des § 167 Abs. 1 Satz 1 
FamFG“ ersetzt. 

b) In Abs. 3 Sätze 1 und 2 werden die Worte „§ 70f 
Abs. 1 Nr. 3 des Gesetzes über die Angelegenhei-
ten der freiwilligen Gerichtsbarkeit“ jeweils durch 
die Worte „§ 323 Nr. 2, §§ 329, 167 Abs. 1 Satz 1 
FamFG“ ersetzt. 

 

§ 3 

Änderung der Delegationsverordnung 

§ 8 Nr. 9 der Verordnung über die Zuständigkeit zum Erlass 
von Rechtsverordnungen (Delegationsverordnung – DelV) 
vom 15. Juni 2004 (GVBl S. 239, BayRS 103-2-S), zuletzt 
geändert durch § 2 der Verordnung vom 9. November 2009 
(GVBl S. 556), erhält folgende Fassung: 

„9. auf Grund von § 90 Abs. 2 Halbsatz 2, § 91 Abs. 2 des 
Vierten Buches Sozialgesetzbuch (SGB IV) – Gemein-
same Vorschriften für die Sozialversicherung – (Art. 1 
des Gesetzes vom 23. Dezember 1976, BGBl I S. 3845) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. Novem-
ber 2009 (BGBl I S. 3710) die Ermächtigung nach § 91 
Abs. 2 des Gesetzes, soweit es sich um Angelegenhei-
ten im Sinn des Art. 7 Abs. 2 Satz 1 oder Abs. 3 Satz 2 
des Gesetzes zur Ausführung der Sozialgesetze han-
delt.“ 

§ 4 

Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

(1) 1Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2010 in Kraft. 
2Abweichend von Satz 1 tritt 
1. § 2 mit Wirkung vom 1. September 2009 und 
2. § 1 Nr. 7 mit Wirkung vom 28. Dezember 2009  
in Kraft. 

(2) Mit Ablauf des 31. Dezember 2009 tritt das Gesetz über 
Zuständigkeiten nach dem Gesetz über die Alterssicherung 
der Landwirte und nach dem Gesetz zur Förderung der 
Einstellung der landwirtschaftlichen Erwerbstätigkeit 
(ZustG-ALG/FELEG) vom 7. April 1995 (GVBl S. 152, 
BayRS 8251-1-A) außer Kraft.   

Die Präsidentin  

I.V. 

Prof. Dr. Peter Paul Gantzer 

II. Vizepräsident 
 



Zweiter Vizepräsident Prof. Dr. Peter Paul Gantzer:  Ich rufe Tagesordnungspunkt 4 

auf:

Gesetzentwurf der Staatsregierung

zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung der Sozialgesetze und anderer 

Rechtsvorschriften (Drs. 16/2087) 

- Zweite Lesung -

Eine Aussprache findet wie vereinbart nicht statt. Wir kommen deshalb sofort zur Ab

stimmung.

Der Abstimmung liegen der Gesetzentwurf auf der Drucksache 16/2087 und die Be

schlussempfehlung des federführenden Ausschusses für Soziales, Familie und Arbeit 

auf der Drucksache 16/2829 zugrunde. Der federführende Ausschuss empfiehlt die un

veränderte Annahme. Wer dem Gesetzentwurf zustimmen will, den bitte ich um das 

Handzeichen.  Gegenprobe!  Enthaltungen?  Dann ist das so beschlossen.

Da ein Antrag auf Dritte Lesung nicht gestellt wird, führen wir gemäß § 56 der Ge

schäftsordnung sofort die Schlussabstimmung durch. Ich schlage vor, sie in einfacher 

Form durchzuführen.  Kein Widerspruch.

(Ulrike Gote (GRÜNE): Hat er unsere Gegenstimmen registriert?)

Wer dem Gesetzentwurf seine Zustimmung geben will, den bitte ich, sich vom Platz zu 

erheben.  Gegenstimmen? 

(Johanna WernerMuggendorfer (SPD): Hinschauen!)

 Entschuldigung: ich bin doch am Schauen. Jetzt noch einmal. Gegenstimmen?  Das 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Enthaltungen?  Dann ist dieser Gesetzentwurf gegen die 

Stimmen der Fraktion des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN so angenommen. Das Ge

setz hat den Titel: "Gesetz zur Änderung des Gesetzes der Sozialgesetze und anderer 

Rechtsvorschriften".
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